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Die 4.000-Seelen-Gemeinde 

hat ihre Straßensondernut-

zungsgebühren geändert und 

verlangt von Parteien Gebüh-

ren für Wahlwerbung. Nachdem 

man in Letschin dann auch den 

entsprechenden Gebührenbe-

scheid an eine Partei übersandt 

hatte, wurde der Antrag für die 

Wahlwerbung in der Gemein-

de zurückgezogen. Da man in 

Letschin somit gar keine Ein-

nahmen gehabt hätte, änderte 

man in Juni dieses Jahres nach 

Rücksprache mit dem Innen-

ministerium kurzfristig die Sat-

zung und reduzierte die Gebühr 

noch einmal um zwei Drittel. 

Fast alle Parteien hätten sich 

entschieden, Plakate aufzuhän-

gen, aber eben nicht so viele. Für 

ein A-1-Plakat zahlen Parteien 

in Letschin drei Cent pro Tag. 

Für kommerzielle Werbung be-

trägt die gleiche Gebühr 25 Cent 

pro Tag.
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Die CDU-Landtagsabgeordne-

te, Kristy Augustin, kritisiert das 

Vorgehen scharf: “Während das 

Land Berlin hier längst in der 

Lage war, eine klare Regelung 

zu Gebührenfreiheit zu treffen, 

lässt das Land Brandenburg 

Gemeinden und demokratische 

Parteien gleichermaßen im Re-

gen stehen. Wenn das Beispiel 

Letschin Schule macht, wird 

es vielen Parteien nicht mehr 

möglich sein, mit Plakaten oder 

-

sam zu machen. Das wäre ein 

Bärendienst für die Demokra-

tie. Es lässt auch tief blicken, 

Kommunen durch das Land ig-

noriert werden und damit solche 

Handlungen regelrecht erzwun-

gen werden.”

Auf rund 670 Euro belief sich 

die Rechnung, die die Branden-

burger CDU aus Letschin für 

das Anbringen von rund 250 

Wahlplakaten bekam. “Wir ha-

ben dieses Geld nicht”, so Au-

gustin. Wahlkampf sei ohnehin 

teuer. Die CDU hat daher ih-

ren Antrag für das Aufhängen 

der Plakate zurückgenommen. 

Auch die Grünen verzichteten 

aus Protest auf Wahlwerbung 

in Letschin. “Alles Gerede von 

Millionen, die die Parteien ha-

ben und dann “runterreichen” 

müssten, ist totaler Quatsch”, 

kritisiert die Landtagsabgeord-

nete.  Auch hier gestalte sich die 

Finanzierung von unten nach 

oben. Es sei zu einem Groß-

teil der Mitgliedsbeitrag, der 

die Finanzierung ausmache. 

Augustin betont, dass es aber 

vor allem um das Funktionieren 

der Demokratie, um die Mei-

nungs- und Willensbildung im 

Vorfeld eines Urnengangs gehe, 

die durch eine solche Gebühr 

eingeschränkt werde.

Der Städte- und Gemeinde-

bund Brandenburg zeigt hin-

gegen Verständnis für das Vor-

gehen. Formal sei es korrekt. 

Zudem sei es verständlich, wenn 

klamme Kommunen, die nur 

könnten, nach anderen Einnah-

men suchten, erklärte Karl-Lud-

wig Böttcher, Geschäftsführer 

des Kommunalverbandes. Man 

könne sich daher gut vorstellen, 

dass auch andere Kommunen 

diesen Weg einschlagen.

Wenn alle Gemeinden in Mär-

kisch-Oderland wie Letschin 

verfahren würden, würden für 

die CDU Kosten von 10.000 bis 

15.000 Euro anfallen, erklärt 

Augustin. Sie wolle sich daher 

im Landtag darum bemühen, 

solche Gebühren für unzulässig 

zu erklären.

Auf eine Kleine Anfrage der 

Landtagsabgeordneten bestä-

tigte das Brandenburger In-

frastrukturministerium jedoch, 

dass das Erheben von Gebüh-

ren für Wahlplakate durch Kom-

munen rechtens sei. Es handele 

Sondernutzung, für die eine Ge-

bühr verlangt werden könne.
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Michael Böttcher, Bürgermeis-

ter von Letschin, zieht indes ei-

ne positive Bilanz der Gebühr. 

Zwar hätte man mit doppelt so 

hohen Einnahmen geplant, aber 

auch mit 367,47 Euro sei man 

zufrieden. Zudem hätten sich 

bereits Kommunen aus dem 

ganzen Land nach dem Gebüh-

renmodell erkundigt. 

Auch in Heckelberg-Brunow, 

40 Kilometer von Letschin ent-

fernt, wollte man Gebühren für 

Wahlplakate erheben, hatte für 

die Bundestagswahl aber die 

Fristen verpasst. “Aber ab der 

nächsten Landtagswahl verlan-

gen wir Gebühren”, so Heiko 

Liebig, Bürgermeister von He-

ckelberg-Brunow.

Böttcher merkt indes noch an: 

-

nanziell angemessen ausstat-

ten, hätte man die Diskussion 

gar nicht.”

Innenminister Hans-Joachim 

Grote (CDU) erklärte, dass je-

de Kommune das Recht haben 

sollte, selbst zu entscheiden, ob 

die Bürger Straßenbaubeiträge 

zahlen müssen oder nicht. Er 

betonte: “Es wird nichts verbo-

ten, niemandem werden Gren-

zen gesetzt, sondern es gibt neue 

Gestaltungsmöglichkeiten und 

Eigenverantwortung.” Stephan 

Holowaty (FDP) versprach den 

Kommunen, dass es echte Wahl-

möglichkeiten geben werde. Ein 

Verzicht auf die Erhebung der 

Beiträge werde nicht zu Nach-

teilen bei der Genehmigung des 

Kommunalhaushaltes oder der 

Mittelzuweisung des Landes füh-

ren. Konsolidierungsgemeinden 

würden nicht schlechter gestellt 

oder gar bestraft werden.

Die von der Koalition angestreb-

te Änderung der Gemeindeord-

nung wird unter anderem damit 

begründet, dass der Verwal-

tungsaufwand für die Erhebung 

von Straßenausbaubeiträgen in 

keinem angemessenen Verhält-

nis zu den Einzahlungen bezie-

hungsweise Einnahmen stehe.

Õ®·¬·µ ¿² º»¸´»²¼»² ß«ó
¹´»·½¸¦¿¸´«²¹»²

Die Grünen hatten in der alten 

Küstenkoalition mit SPD und 

SSW noch betont, dass es kei-

nen Wettbewerb der Kommunen 

geben dürfe. Daher sei der jetzt 

vorliegende Gesetzentwurf für 

ihre Fraktion kein leichter Weg 

gewesen, gestand Ines Strehlau 

(Grüne) ein. Viele Gemeinden 

aber seien mit dem Status quo 

nicht zufrieden und Bürger 

monierten immer wieder nicht 

nachvollziehbare Entscheidun-

gen der Verwaltung.

Beate Raudies (SPD) hielt der 

Koalition dagegen vor, die Ver-

antwortung in die kommunalen 

Vertretungen zu verschieben. 

“Sie kippen diese Probleme den 

Kommunalpolitikern vor Ort vor 

die Füße, die sich neben der 

nebulösen Finanzierung auch 

noch mit den absehbaren Pro-

testen der Zukurzgekommenen 

herumschlagen dürfen.” Viel 

schlimmer sei aber, so Raudies, 

-

le Ausgleich für Kommunen, die 

auf Ausbaubeiträge verzichten 

wollen, “auf den Sankt Nimmer-

leinstag” verschoben werde.

Innenminister Grote betonte 

in seiner Rede, dass man die 

Kommunen hier aber bewusst 

-

türlich wollen einige Kommunen 

die Straßenausbaubeiträge wei-

weil sie mit den Bürgern keine 

kommunalpolitische Debatte 

suchen wollen”. Oft höre er hier 

die Ausrede, man wolle ja, aber 

die in Kiel hätten anders ent-

schieden. Kommunen dürften 

sich, so Grote, hier nicht nur 

die Rosinen rauspicken. Im Rah-

men der kommunalen Selbst-

verwaltung gehöre es auch dazu, 

solche kritischen Themen in den 

Kommunen zu besprechen. Mit 

dem neuen Gesetz werde den 

Kommunen mehr Gestaltungs-

möglichkeiten und damit mehr 

Eigenverantwortung gegeben, 

so er Innenminister.
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Bereits vor knapp einem Jahr 

hatte die CDU zusammen mit 

den Piraten erfolglos die Rück-

kehr zur freiwilligen Erhebung 

der Beiträge gefordert. Der Ge-

meindetag Schleswig-Holstein 

gab damals zu bedenken, dass 

zur Erhebung der Beiträge in all 

den Gemeinden, in denen das 

Straßenausbaubeitragsrecht 

bisher erfolgreich umgesetzt 

wurde, sofort kommunalpoliti-

sche Initiativen zur Abschaffung 

von Straßenausbaubeitragssat-

zungen hervorgerufen werden 

könnten. Insbesondere wegen 

der Signalwirkung hätte die 

Änderung der Finanzierungs-

grundsätze Auswirkungen auf 

die Finanzierungsbedingungen 

kommunaler Infrastruktur ins-

gesamt. “Es dürfen insbesondere 

nicht diejenigen Kommunalpoli-

tiker “im Regen stehen gelassen” 

werden, die in den vergangenen 

Jahren für die Durchsetzung 

von Straßenausbaubeiträgen 

“den Kopf hingehalten haben”, 

schreibt der Kommunalverband 

in einer Stellungnahme zur Auf-

Auch in den Kommunen ist 

man noch skeptisch angesichts 

der neuen Gestaltungsspielräu-

me, die das Land ihnen geben 

will. Sie sehen das Land in der 

-

zu sorgen. “Wenn die künftige 

Landesregierung die Grundvo-

raussetzungen erfüllt und uns 

die Beiträge verzichten können, 

dann machen wir das”, sag-

te etwa Andreas Gurth, CDU-

Fraktionschef in der Gemeinde 

Stockelsdorf, gegenüber den 

Lübecker Nachrichten. Ähnlich 

sieht man es auch in Malen-

te. Die Gemeinde könne es sich 

nicht leisten, auf die Beiträge zu 

verzichten, selbst wenn dadurch 

keine Nachteile bei der Geneh-

migung ihres Haushalts oder bei 

der Mittelzuweisung vom Land 

entstünden. Bürgermeisterin 

Tanja Rönck (parteilos) sieht die 

neue Regelung daher nicht als 

realistisch an, denn ein Verzicht 

auf die Beiträge bedeute den-

noch einen höheren Fehlbetrag 

im Haushalt. Auf die Frage, wie 

die Gemeinde diesen stattdes-

sen ausgleichen könne, hat sie 

noch keine Antwort.
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Zentral strukturierte Abwas-

serverbände

 

 wirtschaftlicher und

 

 ist deutlich besser.

Dies war das Ergebnis der 

überörtlichen vergleichenden 

Prüfung, in der wir die Wirt-

schaftlichkeit der Abwasser-

beseitigung bei 17 hessischen 

Abwasserverbänden (AV) auf 

den Prüfstand stellten.

Den Zusammenhang zwi-

schen Verbandsstruktur und 

Umlage (Wirtschaftlichkeit) 

konnten wir deutlich anhand 

der untenstehenden Regres-

sion nachweisen (Ansicht 1). 

Ein Abwasserverband A un-

terhielt zum Prüfungszeit-

punkt fünf Kläranlagen mit 

je einem genehmigten Reini-

gungsvolumen von knapp über 

4.700 Einwohnern. Die durch-

schnittliche kostendeckende 

Umlage lag dort bei 146 Euro 

pro Einwohner und damit weit 

über dem Medianwert.

Eine gänzlich andere Struk-

tur wies der Abwasserverband 

B auf. Hier gab es nur eine 

Kläranlage, allerdings mit ei-

ner genehmigten Ausbaugröße 

für 70.000 Einwohner. Mit nur 

32 Euro je Einwohner belaste-

te der Verband seine Mitglieder 

am geringsten und bestätigte 

die Korrelation zwischen Ver-

bandsstruktur und Höhe der 

Verbandsumlage.

Daneben untersuchten wir, 

ob größere Kläranlagen bes-

sere Reinigungsleistungen er-

reichten. Auch das weist die 

untenstehende Regressions-

analyse (Ansicht 2) aus. Der  

o. a. Abwasserverband A 

schöpfte lediglich ein Drittel 

der Reinigungsleistung aus. 

Abwasserverband B zeigte hin-

gegen die höchste Reinigungs-

leistung im Vergleich von 80 

Prozent. Insofern wirkt sich 

die zentrale Verbandsstruk-

tur auch positiv auf die Reini-

gungsqualität aus.

Soweit sachgerecht und wirt-

schaftlich möglich, sollten die 

Abwasserverbände, gerade vor 

anstehenden größeren Investi-

tionen den Anschluss von klei-

neren an größere Kläranlagen 

mit freien Kapazitäten erwä-

gen. Verbandszusammen-

schlüsse oder -erweiterungen 

sind ebenfalls Möglichkeiten, 

arbeitende Einheiten zu schaf-

fen.

Lesen Sie mehr zum Thema 

“Abwasserverbände” im Kom-

munalbericht 2016, Hessi-

scher Landtag, Drucksache 

19/3908 vom 2. Dezember 

2016, S. 214 ff. 

Zentrale Abwasserverbände sind ökonomischer und ökologischer
von Dr. Ulrich Keilmann

Dr. Ulrich Keil-

mann leitet die 

Abteilung Über-

örtliche Prüfung 

kommunaler 

Körperschaften 

beim Hessischen Rechnungshof 

in Darmstadt.
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“Abwasserverbände”
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